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läge des VP-Gesetzes handeln, wenn ein Tät igwerden auf der 

Grundlage der Strafprozeßordnung nicht die Lösung der pol i 

t isch-operat iven Aufgaben gestattet.

Durch das Recht zur Wahrnehmung der im VP-Gesetz normierten 

Befugnisse bleiben die recht l ichen Handlungsmögl ichkeiten 

für die Untersuchungsorgane des MfS zur unmittelbaren Abwehr 

und Bekämpfung von gegen die staat l iche Sicherheit  ger ichteten 

subversiven Angri f fen nicht auf die Strafprozeßordnung be

schränkt.  Mit  den Mit teln des VP-Gesetzes können derart ige 

Angri f fe auch im Bereich der vorbeugenden Bekämpfung von Straf

taten aufgedeckt und wirksam abgewehrt werden. Das ist  im Ein

zelfal l  insbesondere dann von Bedeutung, wenn keine Mögl ich

keiten für ein kurzfr ist iges Tät igwerden mit  spezif ischen opera 

t iven Mit teln, Methoden und Kräften bestehen, die pol i t isch

operat iven Lagebedingungen jedoch ein sofort iges Tät igwerden 

des MfS erfordern.

Durch die Wahrnehmung der Befugnisse des VP-G^setzes werden 

die Untersuchungsorgane des MfS in die Lage versetzt,  insbe

sondere berei ts in der Phase der durchzuführenden Sofortmaß

nahmen zur Gefahrenabwehr Straftaten aufzuklären, Beweismit tel  

zu sichern und inoff iz iel le Beweismit tel  zu off iz ial is ieren.

Durch die weitgehende Aufklärung der Sachverhalte vor Einlei

tung der Ermit t lungsverfahren können viel fach gute Grundlagen
I

für die Durchsetzung des Dif ferenzierungsprinzips in der pol i 

t isch-operat iven Arbeit  geschaffen werden. Die Handlungsmögl ich 

keiten des VP-Gesetzes sind u. a. aber auch nutzbar für Maß

nahmen zur Rückgewinnung, Vorbeugung, Zersetzung bzw. Forcie

rung operat iver Prozesse. Darüber hinaus können sie zur Depöna- 

l is ierung oder zur Beseit igung von Ursachen und begünst igenden 

Bedingungen genutzt werden.


